
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2016/12/2 7Bs133/16g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.2016

Norm

StPO §106 Abs1

StPO §47 Abs3

Rechtssatz

Ein im Wege des Einspruchs wegen Rechtsverletzung geltend zu machendes subjektives Recht auf Enthaltung eines

befangenen Organs der Staatsanwaltschaft (oder der Kriminalpolizei) von der Tätigkeit im Ermittlungsverfahren und

auf Ablehnung eines solchen Organs durch einen Verfahrensbeteiligten sieht die StPO nicht vor. Dem Gericht kommt

keine Entscheidungskompetenz zu, über die Befangenheit eines Organs der Staatsanwaltschaft oder der

Kriminalpolizei zu entscheiden.
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